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1. Änderungssatzung
zur Friedhofsgebührensatzung
der Gemeinde Hilter a.T.W.

vom 05.11.2020
Friedhofsgebührensatzung

Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit
den §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) und des Niedersächsischen Gesetzes
über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Be-
stattG) in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald in seiner
Sitzung am 29.06.2023 folgende Änderungssatzung be-
schlossen:

Artikel I

§ 4
Gebühren für Grabstellen

Nr. 3 wird wie folgt geändert:

3. Erwerb eines Nutzungsrechtes
für ein Reihengrabstelle für Personen
ab 7 Jahre 600,- €/Grabstelle

Die Nummern 13 und 14 werden wie folgt ergänzt:

13. Die Gebühren für den Erwerb des
Nutzungsrechtes an Urnengräbern
im Kolumbarium betragen für die Dauer
von 20 Jahren:
a. Urneneinzelfach

inkl. Gravur und Verschlussblende 1.773,87 €
b. Doppelurnenfach

inkl. Gravur und Verschlussblende
(Erstbestattung) 2.133,94 €

c. Doppelurnenfach inkl. Gravur
(Zweitbestattung) 1.064,49 €

14. Verlängerung des Nutzungsrechtes
an einem Doppelurnenfach
im Kolumbarium entsprechend Nr. 13 b.

106,- € / Urne / Jahr

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt nach Bekanntmachung in Kraft.

Hilter a.T.W., den 29.06.2023

Gemeinde Hilter a.T.W.
Schewski

(Siegel) Bürgermeister


